
Vereinbarung mit Pressevertretern
Der  Verein  „AniManga  Austria  –  Arbeitskreis  japanische  Jugendkultur“,  Burggasse  1,  
7011 Siegendorf, im folgenden „AniManga“ genannt, gestattet folgenden Vertragspartnern:

Funktion Name

Presseausweis Nr.
oder andere Legitimation 

zB. Mitarbeiter-, Personalausweis

Ansprechperson 
(bzw. Berichterstatter/in)

(Kontaktmöglichkeit der Ansprechperson zB. Telefonnummer, Faxnummer, Emailadresse, Anschrift)

1. Begleitperson 

2. Begleitperson 
(bitte Angabe der Funktion)

3. Begleitperson 
(bitte Angabe der Funktion)

(weitere Begleitperson nur mit Erlaubnis eines Hauptorganisatoren der „AniNite’10“)

(weitere Begleitperson nur mit Erlaubnis eines Hauptorganisatoren der „AniNite’10“)

ausgestellt durch (zB. Verlag):

im folgenden die „Pressevertreter“ genannt,

während  des  Veranstaltungszeitraumes  der  „AniNite’10“,  Foto-,  Videoaufnahmen  sowie 
sonstige Mittel der Presseberichterstattung zu tätigen und damit kostenfrei Zutritt  auf das 
Gelände der „AniNite’10“ zu erhalten.

Die Pressevertreter verpflichten sich folgende Punkte einzuhalten:

• Die  am Gelände  der  „AniNite’10“  entstandenen  Aufnahmen  dürfen  ausschließlich  zu 
Zwecken der Berichterstattung in periodisch erscheinenden Medien verwendet werden. 

• Die Aufnahmen bzw. der Bericht dürfen keine Schädigung der Veranstaltung „AnNite’10“ 
oder des Vereins  AniManga herbeiführen bzw.  keine Persönlichkeitsrechte der  Helfer 
bzw. Organisatoren der „AniNite’10“ verletzen.

• AniManga  ist  von sämtlichen Ansprüchen  freizustellen,  die  Dritte  wegen  der  oder  im 
Zusammenhang mit den Aufnahmen geltend machen.
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• Die Veranstaltungsregeln für den Besuch der „AniNite’10“ müssen eingehalten werden.

• Pressevertreter dürfen bei keinen Wettbewerben im Rahmen der „AniNite’10“ mitmachen, 
außer mit konkreter Erlaubnis durch einen der Hauptorganisatoren der „AniNite’10“.

• Die  Anzahl  der  erlaubten  Begleiter  beruht  auf  der  Art  der  Berichterstattung.
Prinzipiell  darf  ein  Berichterstatter  eine  Begleitperson  mitnehmen.  
Bei Ton- und/oder Videoaufnahmen dürfen bis zu zwei Begleitpersonen mitgenommen 
werden.  Für  weitere  Begleitpersonen  muss  die  Erlaubnis  bei  einen  der 
Hauptorganisatoren der „AniNite’10“ eingeholt werden.

• Die Daten müssen mit bestem Gewissen und Richtigkeit ausgefüllt werden.

• Die Pressevereinbarung kann bereits  vor  Beginn  der  „AniNite’10“  abgegeben  werden 
(ausgefülltes Formular bitte an den Vereinssitz senden), die Legitimation muss jedoch 
direkt am Eingang der „AniNite’10“ vorgezeigt werden.

AniManga  behält  sich  das  Recht  vor,  stichprobenartige  Prüfungen  der  Legitimation 
vorzunehmen.
Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und nur für interne Vereinszwecke genutzt.

Der Verein bittet um Bekanntgabe, wann bzw. wo der fertige Bericht erscheinen wird oder 
um Übersendung des Berichtes an die Adresse des Vereins.

Unterschrift der Kontaktperson

Unterschrift(en) der Begleitperson(en)

Datum und Ort
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